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Gemeinde Harsum  2022 
 

 
 

 
 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Harsum f¿r das Haushaltsjahr 2022 
 
 
Aufgrund des Ä 112 des Niedersªchsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Harsum in der 
Sitzung am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

 
Ä 1 
 

Der Haushaltsplan f¿r das Haushaltsjahr 2022 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Ertrªge auf 22.623.300  Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 24.812.500  Euro 
   
1.3 der auÇerordentlichen Ertrªge auf 0  Euro 
1.4 der auÇerordentlichen Aufwendungen auf 0  Euro 
   
2. im Finanzhaushalt 
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstªtigkeit auf 21.858.800  Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstªtigkeit auf 23.454.300  Euro 
   
2.3 der Einzahlungen f¿r Investitionstªtigkeit auf 3.633.000  Euro 
2.4 der Auszahlungen f¿r Investitionstªtigkeit auf 10.723.100  Euro 
   
2.5 der Einzahlungen f¿r Finanzierungstªtigkeit auf 7.090.100  Euro 
2.6 der Auszahlungen f¿r Finanzierungstªtigkeit auf 433.700  Euro 
  
Festgesetzt.  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf 32.581.900  Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf 34.611.100  Euro 
 
 

Ä 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen f¿r Investitionen und InvestitionsfºrderungsmaÇnahmen 
(Kreditermªchtigung) wird auf 7.090.100  Euro festgesetzt. 

 
 
Ä 3 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermªchtigungen wird auf 1.750.000  Euro festgesetzt. 
 
Ä 4 
 

Der Hºchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditªtskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden d¿rfen, wird auf 8.600.000 Euro festgesetzt. 
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Gemeinde Harsum  2022 
 

    

Ä 5 
 

Die Steuersªtze (Hebesªtze) f¿r die Realsteuern werden f¿r das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt: 
 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  f¿r die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H. 
1.2  f¿r die Grundst¿cke (Grundsteuer B) 380 v. H. 
  
2.  Gewerbesteuer  380 v. H. 

 
 
 
 
 
 

Harsum, den 16.12.2021 éééééééééééééé 
 Lorenz 

B¿rgermeister 
in Vertretung  
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Allgemeine Angaben 
 
Die Gemeinde Harsum in ihrem jetzigen Gebietsstand wurde aufgrund des Gesetzes zur 
Neugliederung der Gemeinde im Raum Hildesheim/Alfeld vom 11.12.1973 mit Wirkung vom 
01.03.1974 durch Zusammenschluss von 9 zuvor selbstªndigen Gemeinden geschaffen. 
 
Die Gemeinde umfasst ein Gebiet in GrºÇe von 49,96 kmĮ mit 11.837 Einwohnern (Stand 
30.06.2021). 
 
Flªche und Entwicklung der Einwohnerzahlen der einzelnen Ortschaften 
 

E i n w o h n e r z a h l  
 

Ortschaft Flªche 
in kmĮ 

13.09. 
1950 

30.06. 
1973 

31.12. 
1980 

31.12. 
1990 

30.06. 
2000 

30.06.  
2010 

        
Adlum 3,93 899 588 597 574 602 623 
Asel 3,65 873 1.057 1.167 1.126 1.275 1.191 
Borsum 8,64 2.488 2.129 2.254 2.205 2.547 2.531 
Harsum 11,21 4.051 3.865 4.062 4.106 4.810 4.984 
Hºnnersum 2,97 721 527 546 488 589 700 
H¿ddessum 4,30 683 499 492 461 481 468 
Klein Fºrste 5,51 644 576 711 708 839 849 
Machtsum 3,82 724 592 540 550 610 542 
Rautenberg 5,81 1.000 488 474 495 587 553 
        
insgesamt 49,84 12.083 10.321 10.843 10.713 12.340 12.441 
 
 
Ortschaft 30.06. 

2015 
30.06. 
2016 

30.06. 
2017 

30.06. 
2018 

30.06. 
2019 

30.06. 
2020 

30.06. 
2021 

        
Adlum 570 568 576 557 548 539 550 
Asel 1.183 1205 1201 1174 1171 1108 1113 
Borsum 2.440 2482 2477 2470 2428 2344 2433 
Harsum 4.674 4648 4587 4582 4637 4601 4829 
Hºnnersum 683 684 672 659 661 629 653 
H¿ddessum 447 447 443 448 440 427 437 
Klein Fºrste 791 793 789 792 804 793 791 
Machtsum 518 511 492 502 507 481 494 
Rautenberg 511 550 542 535 542 523 537 

        
insgesamt 11.817 11.888 11.779 11.719 11.738 11.446 11.837 
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Anschrift: 
 
Gemeinde Harsum 
Postfach 44, 31175 Harsum 
OststraÇe 27, 31177 Harsum 
Tel.:       05127/405 - 0 
Telefax: 05127/405 - 44 
Email:info@harsum.de 
http:/www.harsum.de 

 B¿rgermeister 
  
 Marcel Litfin 
 Konrad-Adenauer-Str.20 
 31177 Harsum 
 Tel.: 05127/213723 

Sprechzeiten: 
 
Montag  08.30 - 12.00 Uhr 
und von  14.00 - 18.00 Uhr 
Dienstag nach Vereinbarung 
Mittwoch 07.00 - 08.30 Uhr 
 (nur B¿rgerservice) 
und von 08.30 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 08.30 ï 12.00 Uhr 
und von 14.00 ï 17.00 Uhr 
Freitag 08.30 - 12.00 Uhr 
 

 
 
Zurzeit ergibt sich folgende Zusammensetzung des Rates: 
 
12 CDU (Fraktionsvorsitzender: Johannes Knºchelmann) 
  9 SPD (Fraktionsvorsitzender: Marc Ehrig) 
  5 B¿ndnis f¿r Borsum! (Fraktionsvorsitzender: Josef Stuke) 
2 B¿ndnis 90/ Die Gr¿nen (Fraktionsvorsitzender: Volker Lipecki) 
1. stv. B¿rgermeisterin Manuela Vollmer, (CDU) 
2. stv. B¿rgermeister Marc Ehrig, (SPD) 
 
 
Aussch¿sse und ihre Vorsitzende: 
 
Verwaltungsausschuss: 
B¿rgermeister Marcel Litfin (parteilos) 
 

Familien-, Integrations- und Sozialausschuss 
Elisabeth Kºnig (B¿ndnis f¿r Borsum!) 

Bau-, Umwelt-und 
Gemeindeentwicklungsausschuss 
Walter M¿ller (SPD) 
 

Finanz-, Wirtschafts- und 
Digitalisierungsausschuss 
Henning Rasch (CDU) 

Schul-, Vereins-, Feuerwehr- und 
Sicherheitsausschuss 
Philip Becker (CDU) 
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Ortsb¿rgermeister:  
Adlum 
Frank M¿ller 

Asel 
Karl-Heinz Kothe 

Borsum 
Josef Stuke 

Harsum 
Reinhard Wirries 

Hºnnersum 
Burkhard Kallmeyer 

H¿ddessum 
Stefan Kºhler 

Klein Fºrste 
Friedrich Steinmann 

Machtsum 
Manuela Vollmer 

Rautenberg 
Martin Arlt 

 

 
Gemeindebrandmeister 
Frank Quante 
 
Ortsbrandmeister: 

 

Adlum 
Henning Hartmann 

Asel 
Sven SandvoÇ 

Borsum 
Stefan Helmke 

Harsum 
Philipp Becker 

Hºnnersum 
Martin Helmsen 

H¿ddessum 
Dennis Algermissen 

Klein Fºrste  
Gerald Bauerschaper 

Machtsum 
Christian Hahn 

Rautenberg 
Martin Arlt 
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Mittel der Ortsrªte

Ortsrªte
Ein- 
wohner

Grund-
betrag

Steigerungs-
betrag

Steige-
rungsbe-
trag Insgesamt Insgesamt eingeplant lt.

am 
31.12. 
2020 ú

(2,50 ú  / 
Einwohner)

f. 
Jubilªen                    
( Erlªute-
rung s. 
unten) Euro Euro 2022

Adlum 552 1.750,00 1.380,00 104,00 3.234,00 2.651,84 5.885,845.900,00
Asel 1.143 1.500,00 2.857,50 247,00 4.604,50 3.813,44 8.417,948.400,00
Borsum 2.434 1.000,00 6.085,00 845,00 7.930,00 3.318,44 11.248,4411.200,00
Harsum 4.782 1.000,00 11.955,00 1.378,00 14.333,00 19.087,40 33.420,4033.400,00
Hºnnersum 645 1.750,00 1.612,50 169,00 3.531,50 44,66 3.576,163.600,00
H¿ddessum 434 1.750,00 1.085,00 169,00 3.004,00 1.391,26 4.395,264.400,00
Klein Fºrste 796 1.750,00 1.990,00 260,00 4.000,00 1.428,76 5.428,765.400,00
Machtsum 498 1.750,00 1.245,00 130,00 3.125,00 6.670,14 9.795,149.800,00
Rautenberg 535 1.750,00 1.337,50 143,00 3.230,50 2.111,34 5.341,845.300,00
zusammen11.81914.000,0029.547,503.445,0046.992,5040.517,2887.509,7887.400,00

zzgl. 
Erhºhung 
der nicht 
verbraucht
en OR-
Mittel aus 
d. Abr. 
31.12.20

Den Ortsrªten der Gemeinde Harsum werden f¿r die Erf¿llung ihrer Aufgaben im Haushaltsjahr 2022 folgende 
Ortsratsmittel zur Verf¿gung gestellt:

Soweit es sich nicht im Einzelfall um ein Geschªft der laufenden Verwaltung handelt, 
werden dem Ortsrat neben den im Ä93 Abs. 1 NKomVG genannten Aufgaben folgende 
Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises zur Entscheidung ¿bertragen:

1. Fºrderung und Durchf¿hrung von Aufgaben der Jugend- und Seniorenbetreuung auf 
Ortschaftsebene, soweit es sich nicht um Angelegenheiten von grundsªtzlicher oder ¿berºrtlicher 
Bedeutung handelt, 

2. bei Zuschussantrªgen von Vereinen und Verbªnden und sonstigen Vereinigungen ist 
bei einer Investitionssumme von nicht mehr als 500,00 údie Zustªndigkeit des Ortsratesgegeben. Davon 
bleiben die in der jeweiligen Ortschaft regelmªÇig an die Vereineund Verbªndezu zahlenden Zusch¿sse 
unber¿hrt.

Beispiele f¿r Aufgaben d. Ortsrªte:

-FerienmaÇnahmen f. Kinder und Jugendliche, soweit diese nicht als zentrale MaÇnahme der 
Jugendpflege der Gemeinde durchgef¿hrt werden
-Veranstalungen f¿r ªltere Mitb¿rger
-Reprªsentationen
-Dorfverschºnerung (u.a. Pflege u. Bepflanzung v. Gr¿nanlagen)
-Unterhaltung u. Ausstattung der z.B. in der Ortschaft gelegenen Dorfgemeinschaftshªuser
-Fºrderung und Durchf¿hrung von Veranstaltungen der Heimatpflege und des Brauchtums in der 
Ortschaft
-Fºrderung von Vereinen, Verbªnden und sonstigen Vereinigungen in der Ortschaft

Bei Ausgaben ¿ber ú1.000,00 sind die Vergaberechtsvorschriften zu beachten und es ist zwingend 
R¿cksprache mit der Gemeindeverwaltung zu halten.

Gewªhrung von Jubilªumsprªsenten anlªsslich von Geburtstags-/Hochzeitsjubilªen 

Die Gemeinde Harsum gewªhrt anlªsslich von Geburtstagsjubilªen ( 80.,85.,90.,95.,100 und danach jeder 
folgende) sowie f¿r  Hochzeitsjubilªen (50., 60., 65., 70. ) f¿r die ¦berreichung eines Prªsentes 13,00 Euro 
je Jubilªum.
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01.04.2021
lfd. 
Nr.
Dezernats-/ 
Fachbereichs-
/ Amtsleitung

Produkt-
nummer

Produktname Produkt-
verantwortlich-
keit

Hr. LitfinB¿rgermeister Teilhaushalt 0
1 111010 Verwaltungssteuerung und -service Hr. Litfin
2 111020 Gemeindegremien Hr. Litfin
3 111030 Gleichstellung N. N.
4 111040 Personalrat Fr. Warnecke
5 111050 ¥ffentlichkeitsarbeit Hr. Litfin
6 571000 Wirtschaftsfºrderung Hr. Litfin

Hr. LorenzFachbereich 1 - Personal, Jugend u. Familien -Teilhaushalt 1
1 111060 Personal und Organisation Hr. Lorenz
2 111100 Zentrale Dienste Hr. Lorenz
3 111110 Informations- und Kommunikationstechnik Hr. Krone
4 312500 Eingliederungsleistung Hr. Lorenz
5 312900 Verwaltung der Grundsicherung f¿r 

Arbeitssuchende
Hr. Lorenz

6 314860 Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe Hr. Lorenz

7 315600 Andere soziale Einrichtungen Hr. Lorenz
8 351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Hr. Lorenz
9 361100 Tagespflege Hr. Abraham
10 361200 Fºrderung von Kindern in Tageseinrichtungen Hr. Abraham
11 362000 Jugendarbeit Fr. Lºbke
12 365100 Schulkindbetreuung Hr. Abraham
13 367500 Familienserviceb¿ro Hr. Lorenz

Fr. KlingebielFachbereich 2 - Finanzen - Teilhaushalt 2
1 111070 Finanzverwaltung Fr. Klingebiel
2 111080 Finanzbuchhaltung Fr. Klingebiel
3 535000 Kombinierte Versorgung Fr. Klingebiel
4 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Fr. Klingebiel
5 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Fr. Klingebiel
6 613000 Abwicklung der Vorjahre Fr. Klingebiel

Hr. KellnerFachbereich 3 - Bauen und Planen - Teilhaushalt 3
1 511000 Rªumliche Planungs- und Entwicklungs-

maÇnahmen
Hr. Kellner

2 521000 Bau- und Grundst¿cksordnung Hr. Kellner
3 522000 Wohnbaufºrderung Hr. Kellner
4 533000 Wasserversorgung Hr. Hartmann
5 538000 Abwasserbeseitigung SW Hr. Hartmann
6 538100 Abwasserbeseitigung RW Hr. Hartmann
7 541000 GemeindestraÇen Hr. Scholz
8 545000 StraÇenbeleuchtung Hr. Schulz
9 551000 ¥ffentliches Gr¿n/ Landschaftsbau Hr. Koch
10 552000 ¥ffentliche Gewªsser/ Wasserbauliche Anlagen Hr. Hartmann

11 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen Hr. Kellner
12 555000 Land- und Forstwirtschaft, Umweltschutz Hr. Koch
13 573000 Bauhof Hr. Metz
14 573100 DorfgemeinschaftshªuserHr. Schulz

 Produktplan der Gemeinde Harsum
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01.04.2021
 Produktplan der Gemeinde Harsum

Hr. 
Wiesenm¿ller

 Fachbereich 4 - Sicherheit und Ordnung -Teilhaushalt 4

1 111090 Rechtsangelegenheiten Hr. Wiesenm¿ller
2 121000 Statistik und Wahlen Hr. Wiesenm¿ller
3 122010 ¥ffentliche Sicherheit und Ordnung Hr. Wiesenm¿ller
4 122020 Meldewesen Hr. Wiesenm¿ller
5 122030 Personenstandswesen Hr. Wiesenm¿ller
6 126000 Brandschutz Fr. Sebastiao
7 211010 Grundschule Borsum Hr. Wiesenm¿ller
8 211011 Schulsporteinrichtungen GS Borsum Hr. Aschemann
9 211020 Grundschule Harsum Hr. Wiesenm¿ller
10 211021 Schulsporteinrichtungen GS Harsum Hr. Aschemann
11 241000 Sch¿lerbefºrderung Hr. Wiesenm¿ller
12 243000 Sonstige schulische Aufgaben Hr. Wiesenm¿ller
13 252000 Gemeindeheimatmuseum Hr. Wiesenm¿ller
14 263000 Musikschulen Hr. Wiesenm¿ller
15 281000 Heimat- und Kulturpflege, B¿chereien Hr. Wiesenm¿ller
16 414000 MaÇnahmen der Gesundheitspflege Hr. Wiesenm¿ller
17 421000 Sportfºrderung Hr. Aschemann
18 424000 Schwimmhalle Hr. Busch
19 424010 Eigene Sportstªtten/Sportmehrzweckgebªude Hr. Aschemann
20 547000 ¥PNV Hr. Wiesenm¿ller
21 573200 Wochenmarkt Hr. Wiesenm¿ller
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Vorbericht  
zum Haushaltsplan der  

 
Gemeinde Harsum  

f¿r das Haushaltsjahr 2022 
 
 
Einleitung 
 
Nach Ä 6 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist im Vorbericht ein ¦berblick ¿ber 
den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Er soll eine wertende Analyse der 
finanziellen Lage und Entwicklung enthalten. 
 
Der erforderliche Umfang dieser Darstellung ist gesetzlich definiert. Der Vorbericht soll die beiden, dem 
Haushaltsjahr vorangehenden Jahre (2020 und 2021) sowie die voraussichtlichen Entwicklungen im 
Haushaltsjahr (2022) und in den drei folgenden Jahren (2023 ï 2025) umfassen.  
Weitgehend wurde von der Mºglichkeit tabellarischer Darstellungen Gebrauch gemacht. Entsprechende 
Informationen bieten die folgenden Seiten. 
 
1.Allgemeines 
 
Mit dem Haushalt 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung der Folgejahre 2023 ï 2025 soll es weiterhin 
das Ziel von Rat und Verwaltung sein, die vorhandene Lebensqualitªt zu erhalten bzw. zu verbessern.  
 
Der Haushalt 2022 wurde im Wesentlichen ï wie in den Vorjahren - nach den Anforderungen der 
Fachbereiche aufgestellt. Soweit Beschl¿sse des Rates, des Verwaltungsausschusses, Empfehlungen 
der Fachaussch¿sse oder der Ortsrªte vorlagen, wurden diese weitestgehend ber¿cksichtigt.  
 
Ferner wurde f¿r den Ergebnis- und Finanzhaushalt, wie auch f¿r die Ergebnis- und Finanzplanung der 
Orientierungsdatenerlass des Innenministeriums ber¿cksichtigt.  
 
Deutlichster Einschnitt f¿r die Haushaltsplanung 2022 und das noch nicht abgelaufene Jahr 2021 ist die 
Corona-Pandemie seit Mªrz 2020. Auch die Planung des zuk¿nftigen Haushalts ist dadurch nach wie vor 
noch schwierig, denn es gibt diverse Unwªgbarkeiten. So kºnnen wir heute noch nicht voraussagen, wie 
sich die Gewerbesteuer ïeine unserer wichtigsten Einnahmequellen ïentwickeln wird.  
 
So wird durch Verºffentlichung der Orientierungsdaten f¿r den Planungszeitraum 2021 bis 2025 durch das 
Land Niedersachsen Folgendes ausgef¿hrt:  
Die COVID-19-Pandemie hat alle staatlichen und kommunalen Ebenen erheblich getroffen und zu 
gravierenden Einnahmeausfªllen gef¿hrt. Entsprechend der Mai-Steuerschªtzung werden die 
Steuereinnahmen in 2022 wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Die gesamtstaatliche Wirtschaftsleistung 
soll dieses Niveau bereits Ende 2021 realisieren. Nach den krisenbedingten Einnahmeausfªllen im 
vergangenen Jahr werden sich die Steigerungsraten in den kommenden Jahren wieder positiver 
entwickeln. Wie sich die kommunalen Haushalte in den Folgejahren entwickeln kºnnen, hªngt weiterhin 
vom Pandemieverlauf und der vor diesem Hintergrund realisierbaren wirtschaftlichen Erholung ab.  
 
Ergebnishaushalt 2022 
 
Die Endsummen des Haushaltes 2022 sind aus der Satzung zu ersehen. Der Ergebnishaushalt ist nicht 
ausgeglichen, er schlieÇt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 2.189.200 ú ab. Die Finanzplanjahre 2023 bis 2025 
schlieÇen ebenfalls mit Fehlbetrªgen ab (2023= 739.600 ú, 2024= 294.100 ú, 2025= 229.100 ú).   
 
Die Jahresrechnungen sind bis einschlieÇlich 2019 abgeschlossen und bis einschlieÇlich 2018 vom 
Rechnungspr¿fungsamt gepr¿ft. Die Jahresrechnung 2020 schlieÇt mit einem Fehlbetrag i. H. v. 
221.291,59 ú ab. Die Dokumentation und Pr¿fung durch das Rechnungspr¿fungsamt muss noch erfolgen. 
 
Alle Ertrªge und Aufwendungen wurden einer kritische ¦berpr¿fung unterzogen. Trotzdem wird ein 
Fehlbetrag (siehe oben) ausgewiesen.  
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Entwicklung der Ertragspositionen 2022 
 
Ertragsart in Prozent in ú 
Steuern und ªhnliche Abgaben 56,04 12.677.000 
Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 19,75 4.468.400 
Auflºsungsertrªge aus Sonderposten 3,40 769.100 
Sonstige Transferertrªge 0,23 51.000 
¥ffentlich-rechtliche Entgelte 17,14 3.876.400 
Privatrechtliche Entgelte 1,15 261.400 
Kostenerstattungen u. -umlagen 0,31 70.000 
Zinsen und ªhnliche Finanzertrªge 0,14 32.700 
Aktivierte Eigenleistungen 0,04 10.000 
Bestandsverªnderungen 0 0 
Sonstige ordentliche Ertrªge 1,80 407.300 
Summe 100 22.623.300 

 
Bei den Ertrªgen sind gegen¿ber 2021 Mehrertrªge i. H. v. rd. 2.574 Tú ausgewiesen worden.  
 
Hierbei sind zunªchst Mehreinnahmen bei den Steuern und ªhnlichen Abgaben von rd. 395 Tú zu 
verzeichnen. An Gewerbesteuer sind entsprechend den Orientierungsdaten des Landes f¿r den 
Planungszeitraum 2021 bis 2025 die dortigen Steigerungen angewandt worden, f¿r 2022 werden dadurch 
rd. 147 Tú mehr eingeplant. 
Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind Mehrertrªge i. H. v. rd. 277 Tú zu verzeichnen. Im 
Gegensatz dazu ist beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer unter Ber¿cksichtigung der 
Orientierungsdaten eine Mindereinnahme von rd. 68 Tú einzuplanen. 
 
Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fallen um rd. 1.424 Tú hºher aus. Hierzu gehºren u. a. 
die Schl¿sselzuweisungen, die deutlich hºher ausfallen als im Vorjahr (=+ 1.285 Tú). Die 
Auflºsungsertrªge f¿r Sonderposten sind gegen¿ber dem Vorjahr um 25 Tú gesunken. Neue 
Zuwendungen, aus denen sich Auflºsungsertrªge ergeben, sind ber¿cksichtigt.  
 
Die ºffentlich-rechtlichen Entgelte fallen gegen¿ber dem Vorjahr um rd. 718 Tú hºher aus. Der Grund 
liegt in den anfallenden neuen Kalkulationen f¿r die Schmutzwasser-, Niederschlagswasser-, 
Wasserbenutzungs-, Friedhofs-, Feuerwehrgeb¿hren und den Geb¿hren f¿r den Wochenmarkt.  
 
Im Gegensatz zu den anderen anfallenden Kalkulationen galt der Kalkulationszeitraum f¿r die 
Niederschlagswassergeb¿hr noch bis 31.12.2022. Er muss jedoch abgebrochen und neu f¿r die Zukunft 
(2022 bis 2023) kalkuliert werden, da sich erhebliche  nderungen bei den Kalkulationsgrundlagen 
ergeben haben. Die Geb¿hr betrªgt ab 01.01.2022 = 4,49 ú/pro Berechnungseinheit (= 10 mĮ) und ist 
gegen¿ber der bisherigen Geb¿hr (=3,32 ú/Berechnungseinheit = 10 mĮ -) damit um 1,17 ú/ 
Berechnungseinheit (= 10 mĮ) angehoben worden.  
 
Die Geb¿hr f¿r die Schmutzwasserbeseitigung betrªgt f¿r den Geb¿hrenkalkulationszeitraum 2022 bis 
2023 ab 01.01.2022 = 3,39 ú/ cbm ist damit um 0,57 ú/cbm angehoben worden (alter Preis= 2,82 ú/cbm). 
 
Die Geb¿hr f¿r die Wasserversorgung betrªgt f¿r den Geb¿hrenkalkulationszeitraum 2022  bis 2023 ab 
01.01.2022 = 2,02 ú/ cbm zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und ist damit um 0,44 ú/ cbm angehoben 
worden (alter Preis = 1,58 ú/cbm zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer). 
 
Die Kalkulationen f¿r den Friedhof und die Feuerwehr werden im nªchsten Jahr beschlossen. 
 
Die Geb¿hr f¿r die Stªnde auf dem Wochenmarkt steigt ab dem 01.01.2022  von 1,50 ú je angefangenem 
Meter Frontlªnge um 0,20 ú auf 1,70 ú je angefangenem Meter Frontlªnge. 
 
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen um rd. 5 Tú hºher als im Vorjahr.  
Zinsen und ªhnliche Finanzertrªge sind mit  rd. 18 Tú weniger eingeplant worden. 
 
Die sonstigen ordentlichen Ertrªge liegen gegen¿ber dem Vorjahr um rd. 45 Tú hºher. 
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Entwicklung der Aufwandspositionen 2022 
 
Aufwandsart in Prozent in Euro 
Aufwendungen f¿r aktives Personal 19,32 4.794.600 
Aufwendungen f¿r Versorgungen 0,19 48.000 
Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen 22,20 5.510.600 
Abschreibung 7,64 1.893.600 
Zinsen und ªhnliche Aufwendungen  0,75 186.500 
Transferaufwendungen 44,40 11.015.100 
Sonstige ordentliche Aufwendungen 5,50 1.364.100 
Summe 100  24.812.500 

 
Die Aufwendungen haben sich gegen¿ber 2021 um rd. 1.326  Tú erhºht.  
 
Der Haushalt 2022 enthªlt keine Ausweitung der freiwilligen Leistungen. Personalaufwendungen sind 
um 1.600ú gesunken. Eine tarifliche Steigerung ist mit rd. 1,8 % f¿r 2022 und ab 2023 mit 1 % eingeplant 
worden. Die Aufwendungen f¿r Sach- und Dienstleistungen verbleiben auf hohem Niveau. Hier sind rd. 
873 Tú mehr eingeplant worden. Es handelt sich u. a. um die Behebung von unterlassenen 
Unterhaltungsaufwendungen, um Substanzverzehr vorzubeugen. Gleichzeitig sind etliche 
Neuveranschlagungen aus 2021 in 2022 vorgenommen worden, da diese Arbeiten nicht so durchgef¿hrt 
wurden, wie geplant. An Kreisumlage sind Mehraufwendungen i. H. v. rd. 237 Tú ausgewiesen worden. 
Die Kreisumlage, die nicht ¿ber den Ansatz abgebildet wird, erfolgt in der Bildung von R¿ckstellungen im 
Rahmen der Jahresrechnung. F¿r die Jahresrechnung 2021 ist nach der derzeitigen Berechnung keine 
R¿ckstellung einzuplanen. Eine Ausgleichszahlung f¿r Gewerbesteuerausfªlle ï wie in 2020 gezahlt ï gab 
es nicht. Die Gewerbesteuer bleibt noch auf einem niedrigeren Niveau. Hier wurde entsprechende der 
Orientierungsdaten des Landes f¿r den Zeitraum 2021 ï 2025 f¿r 2022 Mehrertrªge von rd. 147 Tú 
eingeplant. Eine Anwendung der Orientierungsdaten erfolgt auch f¿r den Zeitraum bis 2025. Die 
Gewerbesteuerumlage bemisst sich nach dem Istaufkommen der Gewerbesteuer. Aufgrund dessen 
errechnet sich die Hºhe der Gewerbesteuerumlage (=336 Tú f¿r 2022). Sie ist leicht gegen¿ber 2021 
gestiegen (= +14 Tú).  
An Zusch¿ssen f¿r Kindertagesstªtten sind rd. 260 Tú mehr eingeplant worden.  
Die Abschreibungen sind gegen¿ber dem Vorjahr um rd. 48 Tú gestiegen. F¿r neu geplante 
MaÇnahmen wurden die Abschreibungen auch f¿r die Jahre bis 2025 ber¿cksichtigt.  
An Zinsen und ªhnlichen Aufwendungen sind rd. 35 Tú weniger eingeplant worden. 
Die Transferaufwendungen sind mit rd. 584 Tú mehr eingeplant worden. Zu den Transferaufwendungen 
gehºren u.a. die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage (siehe Ausf¿hrung oben).  
Bei den sonstigen ordentliche Aufwendungen sind Minderausgaben in Hºhe von rd. 142 Tú eingeplant. 
 
Aus einer anliegenden ¦bersicht kºnnen die Mittel f¿r die Ortsrªte ersehen werden. 
 
Ergebnisbetrachtung 2022 
 
Ist eine Deckung des Defizites im Ergebnishaushalt nicht mºglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept 
zwingend erforderlich. Im vorliegenden Betrachtungszeitraum bis zum Finanzplanungsjahr 2025 ist dieses 
f¿r die Gemeinde Harsum noch abweisbar, da aufgrund errechneter kumulierter ¦bersch¿sse im Rahmen 
der Jahresrechnungen bis zum 31.12.2020 i. H. v. rd.11,6 Mio. ú ein Ausgleich der Fehlbetrªge aus den 
Jahren mit ¦bersch¿ssen mºglich ist (Ä 110 Abs. 5 Nr.1  NKomVG). 
 
Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bzw. das Durchleuchten aller Ertrªge und 
Aufwendungen ist aber f¿r die Zukunft unumgªnglich.  
 
Finanzhaushalt 2022 
 
Der Grundsatz zum Haushaltsausgleich fordert nicht, dass die Ein- und Auszahlungen ausgeglichen 
werden sollen. Stattdessen ist f¿r den Finanzhaushalt vorgeschrieben, dass die Zahlungsfªhigkeit der 
Gemeinde und besonders die Finanzierung der Investitionen und InvestitionsfºrderungsmaÇnahmen stets 
gesichert sein m¿ssen.  
 
Der Finanzhaushalt wird in drei Bereiche gegliedert: 
 
¶ Ein- und Auszahlungen f¿r laufende Verwaltungstªtigkeit 
¶ Ein- und Auszahlungen f¿r Investitionstªtigkeit 
¶ Ein ïund Auszahlungen f¿r Finanzierungstªtigkeit. 
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Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstªtigkeit entsprechen in etwa den Ertrªgen und 
Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Im Finanzhaushalt werden jedoch nicht die Auflºsungsertrªge aus 
Beitrªgen, Zusch¿ssen und R¿ckstellungen sowie die Abschreibungen und Zuf¿hrung an R¿ckstellungen 
dargestellt.  
 
Der Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstªtigkeit weist im Jahr 2022 einen Saldo von   
1.595.500 ú aus. Dieser reicht nicht aus, um daraus gemªÇ Ä 17 Absatz 1 Nr. 2 KomHKVO die laufende 
Tilgung zu leisten. 
 
 2020 RE 2021 2022 2023 2024 2025 
Einzahlungen aus 
laufender 
Verwaltungstªtigkeit 

20.172.173,55 19.317.600 21.858.800 22.634.900 23.537.300 24.250.600 

Auszahlungen aus 
laufender 
Verwaltungstªtigkeit 

19.396.813,09 22.052.900 23.454.300 22.591.800 23.015.500 23.366.000 

       
Saldo aus laufender 
Verwaltungstªtigkeit 

775.360,46 -2.735.300 -1.595.500 43.100 521.800 884.600 

       
Tilgung von Krediten 
f¿r Investitionen 

388.601,24 446.500 433.700 476.200 474.300 419.100 

       
Voraussichtliche 
Verªnderung von 
Zahlungsmitteln  

-2.845.326,00 -3.181.800 -2.029.200 -433.100 47.500 465.500 

 
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstªtigkeit 
 
Als Grundlage f¿r die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstªtigkeit dient das Investitionsprogramm. 
GemªÇ Ä 58 Absatz 1 Nr. 9 Niedersªchsisches Kommunalverfassungsgesetzt (NKomVG) ist ¿ber dieses 
ein gesonderter Beschluss zu fassen.   
 
Aus den Unterlagen zur Haushaltsplanberatung (siehe Excel-Liste) kºnnen die Anmeldungen f¿r die 
vermºgenswirksamen Ein- und Auszahlungen ersehen werden. Haushaltsreste f¿r das Jahr 2021 
werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 gebildet. Kreditermªchtigungen f¿r 2021 sind in Hºhe 
von 6.132.500 ú eingeplant gewesen. Die gesamten Investitionen 2022 belaufen sich auf 10.723.100 ú.  
 
Aus einer anliegenden ¦bersicht kºnnen auch die angemeldeten MaÇnahmen der Ortsrªte ersehen 
werden. 
 
Der Saldo aus der Investitionstªtigkeit stellt gleichzeitig den Bedarf f¿r eine Kreditaufnahme dar. Somit 
soll zum einen die Finanzierbarkeit der geplanten Investition gewªhrleistet und zum anderen vermieden 
werden, dass Investitionen ¿ber Liquiditªtskredite finanziert werden. Sofern sich zum Jahresende ein 
¦berschuss aus laufender Verwaltungsstªtigkeit ergibt, braucht die Kreditermªchtigung nicht vollstªndig in 
Anspruch genommen werden.  
 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Einzahlungen f¿r 
Investitionstªtigkeit 

879.408,65 3.115.900 3.633.000 6.824.200 1.847.000 27.000 

Auszahlungen f¿r 
Investitionstªtigkeit 

4.111.493.87 9.248.400 10.723.100 11.415.700 9.376.500 5.501.500 

       
Saldo aus 
Investitionstªtigkeit 

-3.232.085.22 -6.132.500 7.090.100 -4.591.500 -7.529.500 -5.474.500 

       
Aufnahme von 
Krediten f¿r 
Investitionen 

0 6.132.500 7.090.100 4.591.500 7.529.500 5.474.500 

 
Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstªtigkeit stellen sich wie folgt dar: 
 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Aufnahme von Krediten 
f¿r Investitionen 

0 6.132.500 7.090.100 4.591.500 7.529.500 5.474.500 

Tilgung von Krediten 
f¿r Investitionen 

388.601,24 446.500 433.700 476.200 474.300 419.100 

       
Saldo aus 
Finanzierungstªtigkeit 

-388.601,24 5.686.000 6.656.400 4.115.300 7.055.200 5.055.400 
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2. Entwicklung Gesamtergebnis 2020-2025 
 
Ab hier erfolgt die Darstellung der Entwicklung der Jahre 2020-2025, d. h. das bereits mit erstellter 
Jahresrechnung 2020 abgewickelte Haushaltsjahr, das derzeit laufende, das zu planende Haushaltsjahr 
2022 und die Finanzplanjahre 2023-2025. 
 
2.1 R¿ckblick auf das Haushaltsjahr 2020 
 
Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 05. Dezember 2019 vom Rat der Gemeinde Harsum beschlossen. 
Die Verf¿gung des Landkreises Hildesheim war datiert vom 12.12.2019. Die vorgelegte Haushaltssatzung 
2020 bedurfte einer aufsichtsbehºrdlichen Genehmigung, da sie genehmigungspflichtige Teile (Kredite) 
enthielt.  
 
Ergebnishaushalt 2020 
 
Der Ergebnishaushalt 2020 war in der Planung nicht ausgeglichen. Er wies einen Fehlbetrag i. H. v. 
1.655.900 ú aus. An ordentlichen Ertrªgen waren 21.411.600 ú und an ordentlichen Aufwendungen 
23.067.500 ú eingeplant. AuÇerordentliche Ertrªge und Aufwendungen waren nicht geplant. 
Tatsªchlich schloss das Jahr 2020 im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag in Hºhe von rd. 231 Tú 
ab. Im auÇerordentlichen Ergebnis schloss das Jahr 2020 mit einem ¦berschuss von 10.045,09 ú ab. 
Das Ergebnis der ordentlichen Ertrªge lag bei 20.963.454,57 ú, das des ordentlichen Aufwandes bei 
21.194.791,25 ú. 
 
Dieses Ergebnis war umso erfreulicher, als dass zum einen die Planung einen Fehlbetrag ausgewiesen 
hat, zum anderen aber sich bedingt durch die Mitte Mªrz aufgetretene Corona-Pandemie einen d¿steren 
Ausblick f¿r die Finanzen ab 2020 ergeben hat. Anfangs ergab sich ein einzuplanender Fehlbetrag von rd. 
3,3 Mio. ú - also eine Verdoppelung des urspr¿nglich eingeplanten Fehlbetrages. Wesentlicher Faktor war 
hier die zu erwartende Mindereinnahme bei der Gewerbesteuer i. H. v. rd.  1,7 Mio.ú. Allerdings war Licht 
am Ende des Tunnels durch das schon zu diesem Zeitpunkt aufgelegte kommunale Hilfsprogramm f¿r 
Niedersachsen zu sehen. Mit diesem Programm sollten u. a. durch Zuwendungen im Rahmen des 
Finanzausgleiches i. H. v. je zur Hªlfte vom Bund und das Land Niedersachsen die 
Gewerbesteuerausfªlle kompensiert werden. Die Gemeinde Harsum hat hiernach eine Ausgleichszahlung 
von rd. 1,4 Mio. ú erhalten, welche aber in den Finanzausgleich 2021 eingeflossen ist, d. h. es erfolgte 
eine Ber¿cksichtigung bei der Kreisumlagezahlung 2021 durch die Gemeinde Harsum an den Landkreis 
Hildesheim und bei der Schl¿sselzuweisung 2021 vom Land an die Gemeinde Harsum. Durch diese 
Ausgleichszahlung waren die Gewerbesteuerausfªlle in 2020 fast kompensiert worden. Gleichzeitig hat 
die Gemeinde Harsum rechtzeitig gegen den zu erwartenden Fehlbetrag gegengewirkt. Unterm Strich 
ergab sich dadurch ein Fehlbetrag von nur rd. 221 Tú.  
 
 
Finanzhaushalt 2020 
 
An investiven Auszahlungen sind f¿r 2020 rd. 11,8 Mio. ú eingeplant worden. Gleichzeitig waren 
Haushaltsausgabereste aus 2019 i. H. v. 2,3 Mio. ú nach 2020 ¿bertragen worden. Von den 
Ausgabeermªchtigungen 2020 sind nur rd. 4,1 Mio. ú verausgabt worden.  
 
An investiven Einzahlungen sind in 2020 rd. 879 Tú gegen¿ber eingeplanten 2,4 Mio. ú eingegangen.   
 
Das liegt u. a. daran, dass sich die ErschlieÇung des Baugebietes ĂFilderkoppelñ in Borsum verzºgert. 
Hier sind die Ansªtze f¿r 2020 neu f¿r 2021 eingeplant worden. Auch bei den Zuwendungen f¿r 
Investitionstªtigkeit sind viel Ansªtze nicht erreicht, bzw. MaÇnahmen nicht durchgef¿hrt und 
dementsprechend im Haushaltsjahr 2021 neu eingeplant worden. Dementsprechend sind die geplanten 
Auszahlungen aus Investitionstªtigkeit nicht ausgeschºpft. Hier finden sich im Haushaltplan 2021 etliche 
Neuveranschlagungen wieder. Die Kreditermªchtigung f¿r 2020 i. H. v. 9.365.400 ú wurde bisher nicht in 
Anspruch genommen. An Tilgungsleistungen wurden rd. 389 Tú fªllig.  
 
Der Schuldenstand belªuft sich zum Jahresende auf 5.487.251,10 ú.  
 
Gem. Ä 4 der Haushaltssatzung f¿r das Haushaltsjahr 2020 hatte die Gemeinde Harsum die Mºglichkeit, 
Liquiditªtskredite bis zur Hºchstsumme von 8.600.000 ú in Anspruch zu nehmen (= Festlegung durch den 
1. Nachtrag 2020). Diese Mºglichkeit wurde im Haushaltsjahr 2020 nie ausgeschºpft.  
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2.2 R¿ckblick auf das Haushaltsjahr 2021 
 
Die Haushaltssatzung 2021 wurde am 03.12.2020 vom Rat der Gemeinde Harsum beschlossen. Die 
Verf¿gung des Landkreises Hildesheim war datiert vom 14.12.2020. Die vorgelegte Haushaltssatzung 
2021 bedurfte einer aufsichtsbehºrdlichen Genehmigung, da sie genehmigungspflichtige Teile (Kredite 
und Hºchstbetrag der Liquiditªtskredite) hatte. 
 
Deutlichster Einschnitt f¿r die Haushaltsplanung 2021 war auch die Corona-Pandemie. Die Planung war 
dadurch noch schwieriger, denn es gab diverse Unwªgbarkeiten. So konnte nach wie vor nicht 
vorausgesagt werden, wie sich die Gewerbesteuer ï eine der wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde 
Harsum ï entwickeln wird. Ausgehend von der auÇerplanmªÇigen Steuerschªtzung im September ging 
das Land Niedersachsen auch f¿r 2021 von einer deutlichen reduzierten Einnahmeentwicklung f¿r die 
Kommunen aus, die sich in den Folgejahren nur sehr langsam erholen sollte.  
 
Ergebnishaushalt 2021 
 
Der Ergebnishaushalt 2021 war in der Planung nicht ausgeglichen. Er wies einen Fehlbetrag i. H. v. 
3.436.900 ú ab. Wie das genaue Ergebnis abschlieÇt, bleibt abzuwarten. Es wird jedoch davon 
ausgegangen, dass der Fehlbetrag sich reduzieren wird. 
 
Die Ertrªge aus der Gewerbesteuer wurden um rd. 1,5 Mio. ú geringer angesetzt. Zum Stand 17.12.21 
liegen die Ertrªge um rd.664 T ú hºher als geplant. Eine Ausgleichszahlung vom Bund und Land wird es 
f¿r 2021 nicht geben.  
 
Die Jahresabschlussarbeiten 2021 sind ab Januar 2022  vorzunehmen.  
 
Finanzhaushalt 2021 
 
An investiven Einzahlungen sind 3.115.900 ú eingeplant worden. Bis zum heutigen Tag sind erst rd.424 
Tú eingegangen. Das liegt unter anderem daran, dass die MaÇnahmen nicht begonnen oder zum 
Abschluss gebracht worden sind. 
 
An investiven Auszahlungen waren 9.248.400 ú eingeplant. Bislang sind nur rund 2,4 Mio. ú ausgegeben 
worden. Dies liegt u. a. daran, dass die Weiterf¿hrung des Baugebietes ĂFilderkoppelñ nicht erfolgen 
konnte.  
 
Viele in 2021 eingeplante MaÇnahmen sind f¿r das Haushaltsjahr 2022 neu eingeplant worden. 
 
 
2.3 Entwicklung der R¿cklage/ Vortrag der Fehlbetrªge 
 
Die nachfolgende Tabelle ermºglicht einen ¦berblick ¿ber die voraussichtliche Entwicklung der 
Fehlbetrªge bzw. der ¦berschussr¿cklagen in vereinfachter und kumulierter Darstellung.  
 
¦bersch¿sse wurden der ¦berschussr¿cklage zugef¿hrt, Fehlbetrªge aus der ¦berschussr¿cklage 
gedeckt. Hierzu hat der Rat der Gemeinde Harsum bis einschlieÇlich der Jahresrechnung 2018 seinen 
Verwendungsbeschluss gefasst.  
Die Jahresrechnung 2019 ist abgeschlossen, die f¿r 2020 ebenfalls. F¿r 2020 sind die Unterlagen f¿r die 
Pr¿fung aufzubereiten. Beide Jahresrechnungen sind noch nicht gepr¿ft worden.  
Die Pr¿fungen der Jahresrechnungen bis 2018 sind mittlerweile abgeschlossen. 
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Jahr Kumulierter Fehlbetrag (-)/  

¦berschuss 
Kumulierte R¿cklage/ 
Auszugleichender  
Fehlbetrag (-) 

Status 

2010 
(noch Kameralistik) 

-494.051,38 ú -494.051,38 ú Abgeschlossen und gepr¿ft 

2011  
(Umstellung auf  die Doppik) 

2.916.608,39 2.422.557,01 Abgeschlossen und gepr¿ft 

2012  1.478.933,22 
 

3.901.490,23 Abgeschlossen und gepr¿ft 

2013  402.818,38 
 

4.304.308,61 Abgeschlossen und gepr¿ft  

2014  -369.907,27 
 

3.934.401,34 Abgeschlossen und gepr¿ft 

2015  993.915,30 
 

4.928.316,64 Abgeschlossen und gepr¿ft 

2016  77.102,00 
 

5.005.418,64 Abgeschlossen und gepr¿ft 

2017  2.901.084,84 
 

7.906.503,48 Abgeschlossen und gepr¿ft 

2018  2.999.213,97 
 

10.905.717,45 Abgeschlossen und gepr¿ft 

2019  953.389,43 11.859.106,88 Abgeschlossen, aber noch 
nicht gepr¿ft 

2020  -221.291,59 11.637.815,29 Abgeschlossen, aber noch 
nicht gepr¿ft.  

2021  -3.436.900,00 
Plan 

8.200.915,29 Nach Plan 

2022  -2.189.200 
Plan 

6.011.715,29 Dto. 
 

2023  -739.600 
Plan 

5.272.115,29 Dto. 

2024  -519.100 
Plan 

4.753.015,29 Dto. 

2025  -229.100 
Plan 

4.523.915,29 Dto. 

 
2.4  Haushaltsjahr 2022 mit der Darstellung der zwei vorangegangenen Haushaltsjahre 2020 und 
2021, sowie den Haushaltsjahren 2023-2025 in tabellarischer Form 
 
2.4.1 ¦bersicht ¿ber die Ertrªge und Aufwendungen 2020 - 2025 
 

Ertrªge- und Aufwendungen 
Rechnungsergebnis 

 2020 
 
 

-Euro- 

Ansatz 
2021 
 
 
 

-Euro- 

Ansatz 
2022 
 
 
 

-Euro- 

Ansatz 
2023 

der mittelfristigen 
Ergebnis- und 
Finanzplanung 
-Euro- 

Ansatz 
2024 

der mittelfristigen 
Ergebnis- und 
Finanzplanung 
-Euro- 

Ansatz 
2025 

der mittelfristigen 
Ergebnis- und 
Finanzplanung 
-Euro- 

1 2 3 4 5 6 7 

 Ordentliche Ertrªge        

1. Steuern und ªhnliche Abgaben  11.760.191,61 12.281.600 12.677.000 13.377.800 14.098.100 14.704.200 

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  4.490.845,71 3.043.500 4.468.400 4.607.300 4.798.900 4.904.100 

3. Auflºsungsertrªge aus Sonderposten  843.404,73 794.300 769.100 846.200 892.600 860.300 

4. sonstige Transferertrªge  33.615,41 40.000 51.000 51.000 51.000 51.000 

5. ºffentlich-rechtliche Entgelte  3.145.649,91 3.157.900 3.876.400 3.864.600 3.875.200 3.875.200 

6. privatrechtliche Entgelte  192.170,73 243.600 261.400 211.400 211.400 211.400 

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  52.565,77 64.700 70.000 65.100 57.000 57.000 

8. Zinsen und ªhnliche Finanzertrªge  59.004,89 50.400 32.700 32.700 32.700 32.700 

9. aktivierte Eigenleistungen  5.023,51 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

10. Bestandsverªnderungen  0,00 0 0 0 0 0 

11. sonstige ordentliche Ertrªge  380.982,30 362.700 407.300 424.600 429.700 445.200 

12. = Summe ordentliche Ertrªge  20.963.454,57 20.048.700 22.623.300 23.490.700 24.456.600 25.151.100 

 Ordentliche Aufwendungen        

13. Personalaufwendungen  4.463.351,15 4.796.200 4.794.600 4.816.800 4.876.700 4.890.900 

14. Versorgungsaufwendungen  40.557,84 48.000 48.000 48.000 48.000 48.000 

15. Aufwendungen f¿r Sach- und 
Dienstleistungen  3.245.832,42 4.637.600 5.510.600 4.549.100 4.372.200 4.324.300 

16. Abschreibungen  1.816.143,40 1.845.600 1.893.600 2.087.900 2.341.000 2.422.100 
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Ertrªge- und Aufwendungen 
Rechnungsergebnis 

 2020 
 
 

-Euro- 

Ansatz 
2021 
 
 
 

-Euro- 

Ansatz 
2022 
 
 
 

-Euro- 

Ansatz 
2023 

der mittelfristigen 
Ergebnis- und 
Finanzplanung 
-Euro- 

Ansatz 
2024 

der mittelfristigen 
Ergebnis- und 
Finanzplanung 
-Euro- 

Ansatz 
2025 

der mittelfristigen 
Ergebnis- und 
Finanzplanung 
-Euro- 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Zinsen und ªhnliche Aufwendungen  236.984,05 221.000 186.500 204.000 189.200 176.100 

18. Transferaufwendungen  10.346.615,73 10.430.300 11.015.100 11.253.300 11.902.900 12.264.000 

19. sonstige ordentliche Aufwendungen  1.045.306,66 1.506.900 1.364.100 1.271.200 1.245.700 1.254.800 

20. = Summe ordentliche Aufwendungen  21.194.791,25 23.485.600 24.812.500 24.230.300 24.975.700 25.380.200 

21. ordentliches Ergebnis (Summe 
ordentliche Ertrªge abz¿glich Summe 
ordentliche Aufwendungen)  -231.336,68 -3.436.900 -2.189.200 -739.600 -519.100 -229.100 

22. auÇerordentliche Ertrªge  24.497,67 0 0 0 225.000 0 

23. auÇerordentliche Aufwendungen  14.452,58 0 0 0 0 0 

24. auÇerordentliches Ergebnis  
(auÇerordentliche Ertrªge abz¿glich 
auÇerordentliche Aufwendungen)  10.045,09 0 0 0 225.000 0 

25. Jahresergebnis (Saldo aus dem 
ordentlichen und dem auÇerordentlichen 
Ergebnis) ¦berschuss (+) / Fehlbetrag (-)  -221.291,59 -3.436.900 -2.189.200 -739.600 -294.100 -229.100 

26. Summe der Jahresfehlbetrªge aus Vorjahren 
gem. Ä 2 Abs. 6 KomHKVO  0,00 0 0 0 0 0 

   

 
2.4.2 ¦bersicht zu den Steuereinnahmen 
 
Steuerart Ergebnis 

2020 
Ansatz 
2021 

Ansatz 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Realsteuern       

Grundsteuer A 187.854,02  190.000  189.100  189.100  189.100  189.100  

Grundsteuer B 1.728.598,51  1.710.000  1.745.700  1.745.700  1.745.700  1.745.700  

Gewerbesteuer 3.264.375,08  3.500.000  3.647.000  3.953.300  4.234.000  4.424.500  

Gemeindeanteile an       

der Einkommenssteuer 5.810.915,00  6.147.000  6.423.600  6.802.600  7.231.100  7.636.100  

der Umsatzsteuer 697.870,00  666.400  598.400  613.900  625.000  635.600  

andere Steuern       

Vergn¿gungssteuer 8.220,00  8.200  8.200  8.200  8.200  8.200  

Hundesteuer  62.359,00  60.000  65.000  65.000  65.000  65.000  

Zweitwohnungssteuer 0,00  0  0  0  0  0  

sonstige Steuern 0,00  0  0  0  0  0  

steuerªhnliche Einnahmen       

z.B. Kompensationszahlungen 
(Familienleistungsausgleich) 0,00  0  0  0  0  0  

Gesamt 11.760.191,61  12.281.600  12.677.000  13.377.800  14.098.100  14.704.200  

 
Nachstehende ¦bersicht zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer seit Einf¿hrung des neuen 
Kommunalen Rechnungswesens in 2011. 2014 sank die Hºhe der Gewerbesteuer aufgrund hoher 
R¿ckzahlungen stark. 2020 sanken die Gewerbesteuerzahlungen aufgrund der ab Mitte Mªrz 2020 
herrschenden Corona-Pandemie. Die Gemeinde Harsum hat eine Ausgleichszahlung f¿r 
Gewerbesteuerausfªlle i. H. v. rd. 1,4 Mio. ú (Zahlung je zur Hªlfte vom Bund und Land) erhalten. 
Dadurch wurde der urspr¿ngliche Haushaltsansatz fast ausgeglichen. Gebucht wurde die 
Ausgleichszahlung unter ĂSonstige allgemeine Zuweisungen vom Landñ ï 611000.3131000, so dass 
dieser Betrag in der unten aufgef¿hrten Aufstellung unter 2020 nicht auftaucht.  
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Jahr Betrag 
2011 4.480.995,01 ú 
2012 4.192.633,32 ú 
2013 5.097.429,95 ú 
2014 3.198.478,05 ú 
2015 2.392.973,94 ú  
2016 3.106.159,16 ú 
2017 5.482.861,86 ú 
2018 6.073.703,88 ú 
2019 5.558.734,41 ú 
2020 3.264.375,08 ú Corona-Pandemie ab Mitte Mªrz 2020 
2021 4.164.797,30 ú Stand: 17.12.2021 
2022 3.647.000,00 ú 
2023 3.953.300,00 ú 
2024 4.234.000,00 ú 
2025 4.424.500,00 ú 

 
2.5 Finanzhaushalt 2022 
 
Entwicklung der Investitionstªtigkeit 2020-2025 
 
Finanzierung der Investitionen 2020 - 2025 
 
Jahr Einzahlungen f¿r 

Investitionstªtigkeit 
Auszahlungen f¿r 
Investitionstªtigkeit 

Zuschussbedarf (+) 
¦berschuss (-) 

    
2020 2.425.000 ú 11.790.400 ú 9.365.400 ú 
2021 3.115.900 ú 9.248.400 ú 6.132.500 ú 
2022 3.633.000 ú 10.723.100 ú 7.090.100 ú 
2023 6.824.200 ú 11.415.700 ú 4.591.500 ú 
2024 1.847.000 ú 9.376.500 ú 7.529.500 ú 
2025 27.000 ú 5.501.500 ú 5.474.500 ú 
 

In Hºhe des Zuschussbedarfes kºnnen maximale Investitionskredite aufgenommen werden. 
Ausgenommen sind hierbei Kreditaufnahmen f¿r Umschuldungen.  
 
3. Eingeplante Kreditaufnahmen im Haushalt: 
 
Jahr Summe geplante 

Kreditaufnahmen 
davon f¿r  

Umschuldungen 
Kreditaufnahmen f¿r  
neue Investitionen 

2021 6.132.500 0 6.132.500 
2022 7.090.100 0 7.090.100 
2023 4.591.500 0 4.591.500 
2024 7.529.500 0 7.529.500 
2025 5.474.500 0 5.474.500 

 
4. Bewertung des Haushaltsplanes 2022 
 

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 und die Finanzplanung bis 2025 sind noch geeignet, die dauerhafte 
Leistungs- und Handlungsfªhigkeit der Gemeinde Harsum zu gewªhrleisten.  
 
5. Entwicklung der Kassenlage / Liquide Mittel 
 

Zur kurzfristigen ¦berbr¿ckung von Zahlungsmittelengpªssen ist die Gemeinde Harsum ermªchtigt, einen 
Betrag von 8.600.000,00 ú an Liquiditªtskrediten aufzunehmen, um die Zahlungsfªhigkeit kurzfristig zu 
sichern.  
 

Die Liquiditªt ist maÇgeblich von den Steuerertrªgen und ihren Einzahlungen abhªngig. Insbesondere 
R¿ckzahlungen aus der Gewerbesteuer kºnnen schnell zu Liquiditªtsengpªssen f¿hren.  
 

Die Kassenlage im Haushaltsjahr 2020 war noch entspannt. Der durch den 1. Nachtrag 2020 angehobene 
Liquiditªtskredit wurde nicht benºtigt.  
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Der Ergebnisplan f¿r das Haushaltsjahr 2021 weist ein unausgeglichenes Jahresergebnis aus. Wie der 
Haushalt 2021 tatsªchlich abschlieÇt bleibt abzuwarten.  
 
Jahr Legitimation nach Haushaltssatzung Festlegung durch Haushaltssatzung/ 

Nachtragshaushaltssatzung 
2020 3.433.100 ú 

 
Haushaltssatzung 2020 

2020 8.600.000 ú Erhºhung durch 1. Nachtragssatzung 
2020 

2022  8.600.000 ú Haushaltssatzung 2022 
 

 
6. Neuaufnahme von Krediten 
 

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine Neuaufnahme von Krediten f¿r Investitionstªtigkeit i. H. v. 7.090.100 ú 
vorgesehen. Vorgesehene Kreditaufnahmen f¿r die Jahre 2020 (=9.365.400 ú) und 2021 (= 6.132.500 ú) 
wurden nicht/ bis dato nicht in Anspruch genommen.  
 
Die jªhrlichen Belastungen im Ergebnis- und Finanzplan werden aufgrund der aufzunehmenden 
Investitionskredite im Finanzplanungszeitraum stark ansteigen.  
 
 

Jahr 
 

Schuldenstand 
zum 31.12. des 
Jahres 

Zinsauf- 
wendungen 

Kredit- 
aufnahmen 
nach Plan 

 

Kredit- 
aufnahmen 
tatsªchlich 

 

Umschul-
dungs-
kredite 

Ordentl. 
Tilgung 

AuÇer- 
ordent- 
liche 
Tilgung 

2020 
 

5.487.251,10 ú 170.609,05 9.365.400 ú 2.000.000ú*) 0 388.601,24 ú 0 

2021 
 

7.098.649,86 ú 201.000,00 6.132.500 ú 0 ú 0 446.500 ú 0 

2022 
 

12.784.649,86 ú 175.500,00 7.090.100 ú 0 ú 0 433.700 ú 0 

2023 
 

19.441.049,86 ú 193.000,00 4.591.500 ú 0 ú 0 476.200 ú 0 

2024 
 

23.556.349,86 ú 178.200,00 7.529.500 ú 0 ú 0 474.300 ú 0 

2025 
 

30.611.549,86 ú 165.100,00 5.474.500 ú 0 ú 0 419.100 ú 0 

 
Der oben dargestellte Schuldenstand basiert rechnerisch auf die eingeplanten 
Kreditermªchtigungen ab 2020.  **) evtl. aus der Bildung von Haushaltsauseinnahmeresten 
 
Die Kreditermªchtigung aus 2020 wurde nicht benºtigt, die aus 2021 bis dato ebenfalls nicht.  
 
 
8.Verpflichtungsermªchtigungen 
 
Verpflichtungsermªchtigungen werden im Haushalt 2022 i. H. v. 1.750.000  ú veranschlagt.  
 
Anlage 
 
Bilanzen zum 31.12.19 und 31.12.20 
¦bersicht ¿ber die Anmeldungen der Ortsrªte f¿r das Haushaltsjahr 2022 
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Bilanz der Gemeinde Harsum zum 31.12.2020
Aktiva
Position Bezeichnung 2019 2020
1. Immaterielles Vermögen 1.106.582,40 1.083.678,66
1.1 Konzessionen 0,00 0,00
1.2 Lizenzen 45.344,44 61.527,93
1.3 Ähnliche Rechte 0,00 0,00

1.4
Geleistete Investitionszuweisungen und
-zuschüsse 975.932,00 936.844,77

1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand 0,00 0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen 85.305,96 85.305,96
2. Sachvermögen 50.136.283,16 52.500.081,51

2.1
Unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte 5.511.053,04 5.903.986,61

2.2
Bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte 9.739.580,99 10.528.142,56

2.3 Infrastrukturvermögen 30.806.473,82 31.074.928,50
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken 944.051,29 975.811,68
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.547,00 1.547,00

2.6
Maschinen und technische Anlagen,
Fahrzeuge 1.162.829,36 1.246.392,82

2.7
Betriebs- und Geschäftsausstattung,
Pflanzen und Tiere 590.357,96 881.577,16

2.8 Vorräte 0,00 0,00

2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.380.389,70 1.887.695,18
3. Finanzvermögen 1.551.632,22 1.657.778,69

3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
3.2 Beteiligungen 891.293,43 891.339,31
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung 0,00 0,00
3.4 Ausleihungen 0,00 0,00
3.5 Wertpapiere 0,00 0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen 418.668,19 534.345,10
3.7 Forderungen aus Transferleistungen 1.315,21 2.611,76
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen 149.608,84 128.084,58

3.9
Durchlaufende Posten und sonstige
Vermögensgegenstände 90.746,55 101.397,94

4. Liquide Mittel 9.273.849,21 6.408.531,78
5. Aktive Rechnungsabgrenzung 60.464,28 68.612,14

BILANZSUMME 62.128.811,27 61.718.682,78
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Bilanz der Gemeinde Harsum zum 31.12.2020
Passiva
Position Bezeichnung 2019 2020
1. Nettoposition 48.579.343,16 48.426.902,72
1.1 Basisreinvermögen 23.542.704,79 22.682.806,50
1.1.1 Reinvermögen 23.542.704,79 22.682.806,50

1.1.2
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss
(Minusbetrag) 0,00 0,00

1.2 Rücklagen 7.945.695,06 11.810.291,90

1.2.1
Rücklagen aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses 7.467.930,05 9.325.885,92

1.2.2
Rücklagen aus Überschüssen des
außerordentlichen Ergebnisses 438.573,43 1.579.831,53

1.2.3
Rücklagen aus Investitionszuwendungen für
nicht abnutzbare Vermögensgegenstände 35.020,96 895.760,27

1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen 450,00 5.093,56
1.2.5 Sonstige Rücklagen 3.720,62 3.720,62
1.3 Jahresergebnis 3.952.603,40 732.097,84
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 3.952.603,40 732.097,84

Angabe des Betrages der Vorbelastung aus
Haushaltsresten für Aufwendungen 0,00 0,00

1.4 Sonderposten 13.138.339,91 13.201.706,48

1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse 4.414.957,49 4.311.786,32
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte 6.616.832,99 6.595.564,29
1.4.3 Gebührenausgleich 151.937,99 126.505,46
1.4.4 Bewertungsausgleich 0,00 0,00

1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten 1.796.847,96 1.993.673,63
1.4.6 Sonstige Sonderposten 157.763,48 174.176,78
2. Schulden 7.272.230,28 6.839.422,48
2.1 Geldschulden 5.875.851,66 5.487.250,42
2.1.1 Anleihen 0,00 0,00

2.1.2
Verbindlichkeiten aus Krediten für
Investitionen 5.875.851,66 5.487.250,42

2.1.3 Liquiditätskredite 0,00 0,00
2.1.4 Sonstige Geldschulden 0,00 0,00

2.2
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften 0,00 0,00

2.3
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 597.786,93 637.779,49

2.4 Transferverbindlichkeiten 11.367,14 5.205,67
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten 0,00 0,00

2.4.2
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und
Zuschüssen für laufende Zwecke 1.086,23 0,00

2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen 0,00 0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten 708,00 5.205,67
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2.4.5
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und
Zuschüssen für Investitionen 0,00 0,00

2.4.6 Steuerverbindlichkeiten 0,00 0,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten 0,00 0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten 787.224,55 709.186,90
2.5.1 Durchlaufende Posten 726.393,55 709.186,90
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer 5.784,13 5.508,96

2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer 0,00 0,00
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten 720.609,42 703.677,94
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer 60.831,00 0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen 0,00 0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00
3. Rückstellungen 6.270.862,60 6.444.962,30

3.1
Pensionsrückstellungen und ähnliche
Verpflichtungen 5.531.255,00 5.902.405,00

3.1.1 Pensionsrückstellungen 4.793.115,00 5.092.670,00
3.1.2 Beihilferückstellungen 738.140,00 809.735,00

3.2
Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und
ähnliche Maßnahmen 150.607,60 170.303,30

3.3
Rückstellungen für unterlassene
Instandhaltung 0,00 0,00

3.4
Rückstellungen für die Rekultivierung und
Nachsorge geschlossener Abfalldeponien 0,00 0,00

3.5
Rückstellungen für die Sanierung von
Altlasten 0,00 0,00

3.6

Rückstellungen im Rahmen des
Finanzausgleichs und von
Steuerschuldverhältnissen 550.000,00 328.254,00

3.7

Rückstellungen für drohende Verpflichtung
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und
anhängigen Gerichtsverfahren 0,00 0,00

3.8 Andere Rückstellungen 39.000,00 44.000,00
4. Passive Rechnungsabgrenzung 6.375,23 7.395,28

BILANZSUMME 62.128.811,27 61.718.682,78
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Bericht

gemäß § 1 51 NKomVG

über die

Beteiligung der Gemeinde Harsum

an Unternehmen und Einrichtungen

(Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 2 Absatz 2 Nr. 6 GemH KVO)
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Ziele des Beteiligungsberichtes

Aufgrund § 151 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ) hat die Gemeinde
Harsum die Verpflichtung, einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der
Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich
fortzuschreiben.

Durch die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die
Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden (Gemeindehaushalts- und -
kassenverordnung - GemHKVO), ist dieser Bericht dem Haushaltsplan als Anlage
beizufügen.

Mindestbestandteile des Berichtes sind gemäß § 151 NKomVG Angaben über die

- Erfüllung des öffentlichen Zwecks,
- Beteiligungsverhältnisse und
- Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft.

Diese rechtliche Anforderung berücksichtigt, dass Unternehmen und Einrichtungen, an
denen Kommunen (auch minderheitlich) beteiligt sind, mit teilweise erheblichen
Vermögenswerten ausgestattet sind.

Angesichts der Verantwortung für diese Vermögenswerte besteht die Verpflichtung,
sämtliche Beteiligungen hinsichtlich des öffentlichen Zwecks zu überprüfen. Aus diesem
Grund ist der Beteiligungsbericht auch als Informationsquelle zu verstehen.

1.Kreiswohnbau Hildesheim GmbH

Gegenstand des Unternehmens und Erfüllung des öffentlichen Zweckes

Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare
Wohnungsversorgung der Bevölkerung.

Die Kreiswohnbau versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum, ohne
diejenigen auszugrenzen, die sich nicht aus eigener Kraft auf dem freien Wohnungsmarkt
behaupten können. Als kommunales Unternehmen in privatrechtlicher Form verfügt die
Kreiswohnbau über unternehmerische Handlungsmöglichkeiten, die eine Kommune nicht
hat.

Weiterhin unterstützt die Kreiswohnbau das Siedlungsgeschehen in den
strukturbenachteiligten ländlichen Räumen.

Die Kreiswohnbau übernimmt große finanzielle Anstrengungen, um den vorhandenen
Wohnungsbestand zu erhalten und den ständig steigenden ökologischen, technischen und
steigenden Ansprüchen der Kunden gerecht zu werden.

Die Kreiswohnbau nimmt zusammen mit anderen kommunalen Wohnungsunternehmen als
Bindeglied zwischen der staatlichen bzw. kommunalen Wohnungsversorgung und der rein
privaten Wohnungswirtschaft wichtige Wohnraumversorgungsaufgaben mit sozialer
Verantwortung wahr. Die Härten einer freien Marktwirtschaft werden damit abgefedert und
somit ein wichtiger Beitrag zur gewählten sozialen Marktwirtschaft geleistet.

Nach dem II. Wohnungsbaugesetz haben Bund, Länder, Gemeinden und
Gemeindeverbände die Wohnungsbauförderung als öffentliche Aufgabe wahrzunehmen. Es
ist eine Pflichtaufgabe, bei der Art und Umfang freigestellt sind.

29



Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 6.657.580,00 €.

Die Gemeinde Harsum ist mit 566.900,83 € beteiligt. Das entspricht einem
Beteiligungsverhältnis von 8,51 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf den Landkreis
Hildesheim sowie auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden als die übrigen
Gesellschafter.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer

Gemäß § 8 des Gesellschaftervertrages werden der/die Geschäftsführer vom Aufsichtsrat
bestellt, angestellt und abberufen. Der derzeitige Geschäftsführer ist Herr Matthias
Kaufmann.

Aufsichtsrat

Nach § 11 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages besteht der Aufsichtsrat aus siebzehn
Mitgliedern, und zwar

�x der/dem jeweiligen Landrat/Landrätin oder ihrer/ihres Vertreterin/Vertreter im Amt,

�x neun Mitgliedern des Kreistages, die vom Kreistag des Landkreises Hildesheim
bestellt werden,

�x sieben von der Gesellschafterversammlung zu wählenden Mitgliedern. Diese müssen
hauptamtliche Bürgermeisterinnen/Bürgermeister eines Gesellschafters oder dessen
allgemeine Vertreterin/Vertreter im Amt sein, und zwar jeweils eine/einer aus den
Städten Bad Salzdetfurth, Bockenem und Sarstedt und jeweils eine/einer aus zwei
Gemeinden, die bei der Verschmelzung der Gesellschafter mit der
Kreiswohnungsbaugesellschaft mbH Alfeld bereits Gesellschafter letztgenannter
Gesellschaft waren sowie jeweils eine/einer aus zwei weiteren Gemeinden des
Landkreises Hildesheim, die bereits bei der Verschmelzung Gesellschafter-
Gemeinden der Kreiswohnbau Hildesheim GmbH waren.

Gesellschafterversammlung

Gemäß § 16 Absatz 1 des Gesellschaftervertrages üben die Gesellschafter die ihnen in der
Angelegenheit der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der
Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Als Vertreter der Gemeinde Harsum wurde Bürgermeister Marcel Litfin beauftragt.
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2.Volksba nk Hildesheim eG

Zweck der Genossenschaft

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.

Beteiligungsverhältnisse

Die Gemeinde Harsum ist mit 63 Anteilen ( 3.150,00 €) beteiligt. Die Anzahl der
Geschäftsanteile hängt mit den Verhältnissen vor der Gebietsreform zusammen.

Organe der Genossenschaft

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die
Generalversammlung.

Vorstand

Er besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Die Vorstandsmitglieder werden vom
Aufsichtsrat bestellt und angestellt.

Aufsichtsrat

Er besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung für drei Jahre
gewählt werden.

Vertreterversammlung

Jedes Mitglied hat eine Stimme.
Die Vertreter werden von den Mitgliedern gewählt, jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Gemeinde Harsum ist in keinem Organ der Volksbank Hildesheim e.G. vertreten.

3.Anstalt des öff. Rechts „Energieversorgung Hildesheimer Land“

Zweck der Anstalt

Die gemeinsame kommunale Anstalt dient dem öff. Zweck „Versorgung der Einwohner/innen
der Trägergemeinden mit Energie.“

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Anstalt beträgt 190.000 €.

Die Gemeinde Harsum ist mit 27.170 € beteiligt . Das entspricht einem
Beteiligungsverhältnis von 14,3 %. Das verbleibende Kapital entfällt auf die Gemeinden
Giesen, Algermissen, Nordstemmen, Schellerten, Söhlde, Holle sowie der Stadt Bockenem.

31



Organe der Genossenschaft

Organe der gemeinsamen kommunalen Anstalt sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei alleinvertretungsberechtigten Mitgliedern. Der Vorstand wird
vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens fünf Jahren bestellt.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus dem / der Vorsitzenden und sieben übrigen Mitgliedern. Die
Trägergemeinden entsenden jeweils Ihre/n Hauptverwaltungsbeamten/in in den
Verwaltungsrat.
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates wird aus der Mitte durch einen mit einer Mehrheit von
frei Vierteln der an der Beschlussfassung teilnehmenden Stimmen zu fassenden Beschluss
gewählt.

4.Freiwilliger Klärschlammfonds

Zweck der Anstalt

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK) verwaltet einen
Klärschlammfonds (freiwilliger Klärschlammfonds im Gegensatz zum gesetzlichen
Klärschlammfonds mit einer Zwangsmitgliedschaft der Klärschlammabgeber), dessen
Grundlagen Ende der 1980er Jahre in Zusammenarbeit mit den Kommunalen
Spitzenverbänden, dem Deutschen Bauernverband und der Abwassertechnischen
Vereinigung erarbeitet wurden.

Er hat die Aufgabe, für die beteiligten Klärschlamm-Abgeber Entschädigungen an Landwirte
zu leisten, die einen Klärschlammaufbringungsvertrag mit dem Abgeber geschlossen haben.

Betrag: 30.12 .2021 = 8.574,09 €

Beteiligungsverhältnisse

Organe der Genossenschaft

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus 6 Mitgliedern, von denen je 2 von den kommunalen
Spitzenverbänden benannt werden. Als beratende Mitglieder gehörten dem Verwaltungsrat
2012 je 1 Vertreter der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
e.V. (DWA), des Deutschen Bauernverbandes sowie des Verbandes kommunaler
Abfallwirtschaft und Stadtreinigung an.

Regulierungskommission

Die Regulierungskommission des Klärschlammfonds ist für die Festsetzung der
Entschädigungsleistungen des Fonds zuständig. Sie besteht aus je 3 Vertretern der
Landwirtschaft und der Klärschlammabgeber sowie 3 neutralen Sachverständigen, die von
den 6 anderen Mitgliedern gewählt werden.
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5.Bürger -Sonne nenergie Harsum eG

Zweck der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist

a.) die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien,
insbesondere Photovoltaikanlagen,

b.) der Absatz der gewonnenen Energie in Form von Strom/Wärme
c.) die Unterstützung und Beratung in Fragen der regenerativen Energiegewinnung

einschließlich einer Information von Mitgliedern und Dritten, sowie einer
Öffentlichkeitsarbeit

d.) gemeinsamer Einkauf von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien für
Mitglieder und Dritte,

e.) die Beteiligung an Unternehmen, die in der Region Energie erzeugen und/oder
vertreiben.

Beteiligungsverhältnisse

Der Geschäftsanteil beträgt 100 €. Ein Mitglied muss sich mit mindestens 5 Anteilen an der
Genossenschaft beteiligen.
Die Gemeinde Harsum ist mit 5 Anteilen beteiligt, hat somit eine gesamt Beteiligung i. H. v.
500 €.

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Genossenschaft sind der Vorstand und der Aufsichtsrat.

Vorstand

Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern. Er wird vom Aufsichtsrat für maximal fünf Jahre
bestellt.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens fünf Mitgliedern, die von der Generalversammlung
gewählt werden.

6.Gesellschaft für kommunale Immobilien mit beschränkter Haftung
(GKHi)

Gegenstand und Zweck de r Gesellschaft

1. Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung, der Betrieb, die Bewirtschaftung  und
die Verwertung von Immobilien der Gesellschafter bzw. für die Gesellschafter sowie
die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Liegenschaftsverwaltung und –
bewirtschaftung der Gesellschafter bzw. für ihre Gesellschafter.

2. Zweck der Gesellschaft ist die Entlastung der Gesellschaft von Aufgaben im Bereich
Gebäudemanagement. Die Gesellschaft arbeitet nicht gewinnorientiert.
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3. Die Gesellschaft darf für andere (natürliche und juristische) Personen als die
Gesellschafter keine Leistungen erbringen oder anderweitig mit anderen (natürlichen
oder juristischen) Personen Umsätze erzielen. Die Tätigkeit ist örtlich auf das
Hoheitsgebiet der Gesellschafter beschränkt. Die Gesellschaft ist berechtigt,
Zweigniederlassungen innerhalb des Hoheitsgebiets der Gesellschaft zu errichten.

Beteiligungsverhältnisse

Zum 31.12.2018 wird die Gesellschaft von acht Gesellschaftern mit jeweils 100
Geschäftsanteilen zum Nennbetrag von jeweils 50,00 €; insgesamt 5.000,00 € je
Gesellschafter gehalten. Zzgl. einer Kapitalrücklage je Gesellschafter beläuft sich der Wert je
Gesellschaft auf 38.100,61 €.

Der Unternehmenswert nach der Handelsbilanz zum 31.12.2017 beläuft sich auf 266.704,29
€, was 662,0 % des Nennwertes der Anteile entspricht. Ein beitretender Gesellschafter hat
somit ebenfalls 662,0 € des Nennwertes der neuen Anteile zu leisten. Die Gemeinde
Harsum hat sich mit Ratsbeschluss vom 05.12.2018 an der o. a. Gesellschaft mit einer
Beteiligu ng i. H. v. 38.100,61 € beteiligt

Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind

a) der/ die Geschäftsführer/in
b) die Gesellschafterversammlung und
c) die Gesellschafter-Beiräte.

Geschäftsführer/in

Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer/ die Geschäftsführer vertreten.

Weitere Einzelheiten siehe Gesellschaftsvertrag der GKHI Gesellschaft für kommunale
Immobilien mbH.

Gesellschafterversammlung

Die Gesellschafter üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte
gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.

Weitere Einzelheiten siehe Gesellschaftsvertrag der GKHI Gesellschaft für kommunale
Immobilien mbH.

Gesellschafter-Beiräte
Die Gesellschaft hat so viele Gesellschafter-Beiräte, wie sie Gesellschafter hat.
Jeder Gesellschafter-Beirat repräsentiert einen Gesellschafter.

Weitere Einzelheiten siehe Gesellschaftsvertrag der GKHI Gesellschaft für kommunale
Immobilien mbH.
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7.Harsumer Baulandentwicklungsgesellschaft mbH (HABEG)

Gegenstand der Gesellschaft

1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Entwicklung, die Erschließung,
die Bebauung, die Veräußerung und die Verwaltung von bebauten und unbebauten
Grundstücken in der Gemeinde Harsum und alle damit verbundenen Tätigkeiten. Es
ferner nicht ausgeschlossen, den Unternehmensgegenstand mit ergänzendem
Gesellschaftsvertrag zu erweitern.

2. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Beteiligungsv erhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Auf dieses Stammkapital hat die
Gemeinde Harsum als Gesellschafter eine Stammeinlage i. H. v. 13.000 € übernommen.

Über die Zahlung der Stammeinlage hinaus verpflichten sich die Gesellschafter zu einer
Zahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft. Die Gemeinde Harsum hat danach eine
Kapitalrücklage i. H. v. 247.000 € zu zahlen.

Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind
a) die Geschäftsführung und
b) die Gesellschafterversammlung.

Anlage
Übersicht über die Beteiligungen Stand 31.12.2021
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3.2 Beteiligungen der Gemeinde Harsum 2021

Art der Beteiligung 01.01.2021Zugang Abgang 31.12.2021Bemerkungen

1 KWG 566.900,83 566.900,83
2 Voba 3.150,00 3.150,00
3 AÖR 27.170,00 27.170,00

4
freiwilliger Klärschlamm-
fonds 8.517,87 56,22 8.574,09Zinsen

5 Bürger-Energie Harsum 500,00 500,00

6

Gesellschaft für
kommunale Immobilien
mbH (GKHi) 38.100,61 38.100,61

7

Harsumer
Baulandentwicklungs-
gesellschaft mbH (HABEG) 247.000,00 247.000,00

Summe 891.339,31 56,22 0,00 891.395,53
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